
 
1. Nachtragshaushaltssatzung 

der Gemeinde Oderaue für das Haushaltsjahr 2022 

 
 
Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach 
Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Oderaue (GV Oder/20220214/Ö11) vom 
14.02.2022 in Verbindung mit dem Änderungsbeschluss der Gemeindevertretung (Vorlage 
Nr. S-HAFI/820/22-Od) folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 erlassen: 

 

§ 1 

 
Mit dem Nachtragshaushalt werden 
 

 die bisher 
festgesetzten 

Gesamtbeträge 
von 

 

erhöht um vermindert um und damit der 
Gesamtbetrag 
einschließlich 

Nachträge 
festgesetzt auf 

 
EUR 

im Ergebnisplan 
 
ordentliche Erträge 
ordentliche Aufwendungen 
 
außerordentliche Erträge 
außerordentliche Aufwendungen 
 

 
 

2.584.000 
2.650.100 

 
0 
0 

 
 

155.400 
724.700 

 
0 
0 

 
 

0 
0 

 
0 
0 

 
 

2.739.400 
3.374.800 

 
0 
0 

im Finanzhaushalt 
 
die Einzahlungen 
die Auszahlungen 
 
davon bei den: 
Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit 
 
Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit 
 
Einzahlungen aus der  
Investitionstätigkeit 
 
Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit 
 
Einzahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit 
 
Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit 
 
Einzahlungen aus der Auflösung 
von Liquiditätsreserven 
 
Auszahlungen an 
Liquiditätsreserven 
 

 
 

2.392.500 
2.440.600 

 
 

2.343.700 
 
 

2.368.300 
 
 

48.800 
 
 

15.000 
 
 

0 
 
 

57.300 
 
 

0 
 
 

0 

 
 

365.400 
965.700 

 
 

155.400 
 
 

724.700 
 
 

10.000 
 
 

241.000 
 
 

200.000 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 

 
 

2.757.900 
3.406.300 

 
 

2.499.100 
 
 

3.093.000 
 
 

58.800 
 
 

256.000 
 
 

200.000 
 
 

57.300 
 
 

0 
 
 

0 



 

§ 2 

 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 
auf 197.200 € festgesetzt. 
 

§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 

 
Die Gemeindesteuern werden nicht geändert. 
 

§ 5 

 
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von 
wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird von bisher 10.000 Euro auf 10.000 Euro 
festgesetzt. 
 
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird von bisher 
1.000 Euro auf 1.000 Euro festgesetzt. 
 
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und  
Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird von bisher 
10.000 Euro auf 10.000 Euro festgesetzt. 
 
Über die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und über 
erforderliche Aufwendungen/Auszahlungen zur Verwendung zweckgebundener  
Erträge/Einzahlungen bis 10.000 € entscheidet der Kämmerer. 
 
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei: 
  
 a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 200.000 EUR 

auf 850.000 Euro und 
 b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder  

Einzelauszahlungen von bisher 100.000 Euro auf 100.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 6 

 
entfällt 

 
Wriezen, den  
                                                                        -Siegel - 
 
  
Karsten Birkholz 
Amtsdirektor 






